








Statutenänderung MV 24 
 

 Art. 7b bisher: 

 
Der Austritt muss schriftlich an die Präsidentin gerichtet werden und ist jeweils auf 
Ende des Kalenderjahres möglich. Der Mitgliederbeitrag für das laufende Jahr muss 
bezahlt werden. 

 
Art. 7b neu:  

 
Die Mitgliedschaft beginnt mit der ersten Zahlung des jährlichen Mitgliederbeitrags. 
Der Austritt ist auf Ende eines Beitragsjahres möglich. Er muss einen Monat vor 
dessen Ende an werkstatt-spinnrad@gmx.ch gerichtet werden. 

 
Einstimmig angenommen. 

 
Art. 10b bisher: 

 
Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Spesen können rückerstattet werden. 

 
Art. 10b neu: 

 
Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich, er ist von der Beitragspflicht entbunden. Spesen 
können rückerstattet werden. 

 
Einstimmig angenommen, bei Enthaltung durch den Vorstand. 
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